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(54) Schutzhaube für ein rotierendes Objekt

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Schutzhaube
einer Schleifinaschine, mit einem ersten Haubenteil (6a)
und einem zweiten Haubenteil (6b), das am ersten Hau-
benteil (6a) durch im Betrieb nicht verlierbare Verbin-
dungsbauteile befestigt und vom ersten Haubenteil (6a)
lösbar ist. Diese ist dadurch gekennzeichnet, daß die bei-
den Haubenteile (6a,6b) durch Verdrehen oder lineares
Verschieben relativ zueinander in zwei unterschiedliche
Positionen bringbar sind, nämlich in eine Fixierposition,
in der die Haubenteile (6a,6b) miteinander verbunden
sind, und in eine Löseposition, in der das zweite Hau-
benteil (6b) ohne Verwendung eines Werkzeugs vom er-
sten Haubenteil (6a) lösbar ist, und daß die Verbindungs-
bauteile als Bajonettverbindungsbaueile (10) ausgeführt
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schutzhaube für ein
rotierendes Objekt, insbesondere für eine Schleifscheibe
einer Schleifmaschine, beispielsweise eines Doppel-
schleifers, mit den Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1.
[0002] Schleifinaschinen, insbesondere Doppel-
schleifer, müssen unter Berücksichtigung der Gefähr-
dung von Bedienungspersonen bei einem Bruch der mit
hoher Geschwindigkeit rotierenden Schleifscheibe mit
einer den vorhandenen Unfallverhütungsvorschriften
entsprechenden Schutzhaube für die Schleifscheibe
ausgerüstet sein. Eine solche Schutzhaube umgibt die
Schleifscheibe im Regelfall allseitig mit Ausnahme eines
Ausschnittes an der Vorderseite der Schleifmaschine,
um von dort Schleifgut an die Schleifscheibe heranführen
zu können.
[0003] Bei der bekannten Schutzhaube, von der die
Erfindung ausgeht (DE-A-29 38 411), befindet sich am
Ausschnitt eine einstellbare Auflage für das Schleifgut.
Außerdem befindet sich regelmäßig am Ausschnitt ein
einstellbares Visier aus hochfestem, transparentem Ma-
terial, durch das ein Benutzer die Bearbeitungsstelle des
Schleifgutes zwar optisch betrachten kann, jedoch vor
radial weggeschleuderten Partikeln geschützt ist.
[0004] Die Befestigung der Schutzhaube an der
Schleifmaschine erfolgt regelmäßig so, daß die dem Ge-
häuse der Schleifmaschine zugekehrte Seitenwand der
Schutzhaube einfach mit mehreren auf dem Umfang ver-
teilt angeordneten Befestigungsschrauben am Gehäuse
der Schleifmaschine befestigt ist.
[0005] Bei der bekannten Schutzhaube, von der die
Erfindung ausgeht, ist diese Befestigung darüber hinaus
so getroffen, daß die Verbindungsbauteile zur Aufnahme
kinetischer Energie einer zu Bruch gegangenen Schleif-
scheibe bleibend plastisch verformbar sind.
[0006] Bekannt aus der Praxis ist auch eine Schutz-
haube, die radial zweigeteilt ist. Hierbei sind die beiden
Haubenteile an einer Überlappung durch eine Vielzahl
von Verbindungsschrauben als Verbindungsbauteile
verbunden.
[0007] In beiden Fällen ist die Demontage bzw. Öff-
nung der Schutzhaube zum Auswechseln des rotieren-
den Objekts, insbesondere der Schleifscheibe einer
Schleifmaschine, langwierig, weil eine Vielzahl von
Schraubverbindungen gelöst werden müssen. Das birgt
im übrigen das zusätzliche Risiko, daß eine Bedienungs-
person aus Bequemlichkeit nach dem Auswechseln der
Schleifscheibe nicht mehr alle Verbindungsschrauben
einschraubt, sondern nur einige der Verbindungsschrau-
ben verwendet. Damit besteht dann ein erhebliches Si-
cherheitsrisiko beim Betrieb der Schleifmaschine.
[0008] Entsprechende Schwierigkeiten gibt es bei
Schutzhauben für rotierende Objekte aller Art, beispiels-
weise bei Auswuchtvorrichtungen, Schleudermaschi-
nen, Zentrifugen o.dgl.. Ein besonderes Anwendungs-
feld der vorliegenden Schutzhaube ist allerdings in der

Tat eine Schleifmaschine, insbesondere in Form eines
Doppelschleifers.
[0009] Der Lehre der vorliegenden Erfindung liegt das
Problem zugrunde, das Öffnen der Schutzhaube zu ver-
einfachen und den Betrieb mit geschlossener Schutz-
haube dennoch sicherer zu machen.
[0010] Das zuvor aufgezeigte Problem ist bei einer
Schutzhaube mit den Merkmalen des Oberbegriffs von
Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnenden
Teils von Anspruch 1 gelöst.
[0011] Erfindungsgemäß wird ein Verdrehen oder li-
neares Verschieben der beiden Haubenteile relativ zu-
einander als solches genutzt, um zwischen einer Fixier-
position und einer Löseposition zu unterscheiden. Dazu
sind die Verbindungsbauteile als Bajonettverbindungs-
bauteile ausgeführt. Damit ist sichergestellt, daß stets
alle Bajonettverbindungsbauteile in Fixierposition in Ein-
griff miteinander stehen. Das zuvor geschilderte, aus der
Bequemlichkeit einer Bedienungsperson resultierende
Gefährdungspotential fällt hier also systematisch weg.
Gleichzeitig ist das Fixieren und Lösen der Haubenteile
voneinander wesentlich einfacher als bei der aus dem
Stand der Technik bekannten Schutzhaube.
[0012] Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Lehre sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0013] Besonders zweckmäßig ist eine Ausführung
der Bajonettverbindungsbauteile als Pilzkopfzapfen und
zugeordnete Schlüssellochöffnungen. Aber auch ab-
schnittsweise unterbrochene Nut-/Feder-Verbindungen
können in zweckmäßiger Weise als Bajonettverbin-
dungsbauteile genutzt werden.
[0014] Besonders zweckmäßig ist es, wenn bei einem
rotierenden Objekt auch die Haubenteile der Schutzhau-
be kreisscheibenförmig gestaltet sind und durch Verdre-
hen um ihre Mittelachse gegeneinander in die Fixierpo-
sition bzw. die Löseposition gebracht werden.
[0015] Besonders interessant ist eine Konstruktion,
bei der vorgesehen ist, daß mindestens ein Verbindungs-
bauteil alternativ oder zusätzlich als werkzeugbetätigtes
Fixierelement, insbesondere als Fixierschraube, ausge-
führt ist. Mit einem einzigen Fixierelement, insbesondere
einer einzigen Fixierschraube, kann man die Haubenteile
relativ zueinander in der Fixierposition festlegen und da-
mit die gewünschte Sicherung erreichen. Anstelle einer
Fixierschraube kann ein werkzeugbetätigtes Fixierele-
ment auch ein werkzeugbetätigter Exzenter oder eine
werkzeugbetätigte, in die Fixierstellung vorgespannte
Rastnase sein.
[0016] Anstelle eines von manchen Unfallverhütungs-
vorschriften vorgeschriebenen werkzeugbetätigten Fi-
xierelementes, insbesondere in Form einer Fixierschrau-
be, kann man bei geschickter Konstruktion auch ein ma-
nuell betätigbares Fixierelement vorsehen. Dabei kann
es sich insbesondere um einen Exzenterklemmhebel
oder um eine in die Fixierstellung vorgespannte, manuell
aus der Fixierstellung heraus bewegbare Rastnase
o.dgl. handeln. Auch damit läßt sich durch ein im Betrieb
nicht verlierbares Bauteil die Fixierposition der beiden
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Haubenteile sicherstellen.
[0017] Im folgenden wird nun die Erfindung anhand
einer lediglich ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel dar-
stellenden Zeichnung näher erläutert. Bei der Erläute-
rung der Zeichnung werden auch weitere Ausgestaltun-
gen, Vorteile und Besonderheiten der erfindungsgemä-
ßen Schutzhaube diskutiert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 in perspektivischer Ansicht einen Doppelschlei-
fer als Ausführungsbeispiel für den Einsatz er-
findungsgemäßer Schutzhauben,

Fig. 2 eine Schutzhaube für den Doppelschleifer ge-
mäß Fig. 1 in perspektivischer Ansicht für sich
und

Fig. 3 die Schutzhaube aus Fig. 2, ihre beiden Hau-
benteile auseinandergenommen.

[0018] Dargestellt in Fig. 1 ist als Beispiel für den Ein-
satz einer erfindungsgemäßen Schutzhaube eine
Schleifmaschine in Form eines Doppelschleifers mit ei-
nem Gehäuse 1, an dem sich unten ein Fuß 2 zum An-
bringen auf einer Werkbank o.dgl. und oben ein Motor-
block 3 mit dem darin befindlichen elektrischen Antriebs-
motor befindet. Am Fuß 2 befindet sich ein Ein-/Aus-
Schalter 4 für den Antriebsmotor. Rechts und links am
Motorblock 3 befindet sich jeweils eine Schleifscheibe 5,
die von einer Schutzhaube 6 mit Ausnahme eines Aus-
schnittes 7 zum Heranführen von Schleifgut geschützt
ist.
[0019] Am Ausschnitt 7 sieht man bei beiden Schleif-
scheiben 5 jeweils eine einstellbare Auflage 8 für das
Schleifgut und oberhalb des Ausschnittes 7 jeweils ein
einstellbares Visier 9, durch das eine Bedienungsperson
geschützt ist, wenn sie die Arbeit mit dem Schleifgut an
der Schleifscheibe 5 beobachtet.
[0020] Wie bereits im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung ausgeführt worden ist, ist eine Schleifmaschine,
insbesondere in Form eines Doppelschleifers, ein bevor-
zugtes Ausführungsbeispiel für den Einsatz einer erfin-
dungsgemäßen Schutzhaube 6, nicht aber der einzige
Anwendungsfall. Anwendung kann eine erfindungsge-
mäße Schutzhaube bei allen Arten von Vorrichtungen
mit rotierenden Objekten finden, bei denen im Betrieb
Gefahren für die Bedienungsperson bestehen, beispiels-
weise auch bei Auswuchtvorrichtungen, Schleuderma-
schinen, Zentrifugen o.dgl..
[0021] Für eine derartige Schutzhaube 6, die aus ei-
nem ersten Haubenteil 6a und einem zweiten Haubenteil
6b besteht, das am ersten Haubenteil 6a befestigt ist, ist
wesentlich, daß die dazu vorhandenen Verbindungsbau-
teile 10 im Betrieb nicht verlierbar sind. Bevorzugt ist es
im übrigen, wenn das zweite Haubenteil 6b vom ersten
Haubenteil 6a nur unter Verwendung eines Werkzeugs
lösbar ist. Für die Lehre der Erfindung ist das aber nicht
zwingend.
[0022] Wesentlich ist nun, daß die beiden Haubenteile

6a, 6b durch Verdrehen oder lineares Verschieben relativ
zueinander in zwei unterschiedliche Positionen bringbar
sind, nämlich in eine Fixierposition, in der die Haubenteile
6a, 6b miteinander verbunden sind (Fig. 2), und in eine
Löseposition, in der das zweite Haubenteil 6b ohne Ver-
wendung eines Werkzeugs vom ersten Haubenteil 6a
lösbar ist, und daß die Verbindungsbauteile 10 als Bajo-
nettverbindungsbaueile 10 ausgeführt sind. Für die Er-
läuterungen der Vorteile dieser Konstruktion darf auf den
allgemeinen Teil der Beschreibung verwiesen werden.
[0023] Im dargestellten und bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, daß die Bajonettverbin-
dungsbauteile 10 als Pilzkopfzapfen 10a und zugeord-
nete Schlüssellochöffnungen 10b ausgeführt sind. Man
sieht dies in Fig. 2 und 3 besonders deutlich. Durch eine
Drehung des zweiten Haubenteils 6b gegenüber dem
ersten Haubenteil 6a entgegen dem Uhrzeigersinn wer-
den die beiden Haubenteile 6a, 6b in die Fixierposition
gebracht, die in Fig. 2 dargestellt ist.
[0024] Bereits oben diskutiert worden ist eine andere
Konstruktion für die Bajonettverbindungsbauteile 10,
nämlich dergestalt, daß die Bajonettverbindungsbauteile
10 als abschnittsweise unterbrochene Nut-/Feder-Ver-
bindungen ausgeführt sind. Auch weitere Varianten von
Bajonettverbindungstechniken können eingesetzt wer-
den.
[0025] Das in Fig. 2 und 3 dargestellte bevorzugte Aus-
führungsbeispiel zeigt ferner, daß mindestens ein Ver-
bindungsbauteil 10 alternativ oder zusätzlich als werk-
zeugbetätigtes Fixierelement 11, insbesondere als Fi-
xierschraube, ausgeführt ist. Genauer gesagt ist ein Pilz-
kopfzapfen oben rechts durch eine Kreuzschlitz-Fixier-
schraube als Fixierelement 11 ersetzt worden. Diese Fi-
xierschraube wird mit einem Kreuzschlitz-Schrauben-
dreher festgesetzt und dadurch ist das komplette zweite
Haubenteil 6b gegenüber dem ersten Haubenteil 6a fest-
gesetzt. Von selbst sind dabei allerdings alle Bajonett-
verbindungsbauteile 10 miteinander in Eingriff, so daß
eine optimale Sicherung der Schutzhaube 6 realisiert ist.
Werkzeugbetätigt können auch andere Fixierelemente
arbeiten, z.B. ein Exzenter oder eine Rastung.
[0026] Grundsätzlich ist die Lehre der Erfindung auch
dann mit Vorteil anwendbar, wenn nicht ein werkzeug-
betätigtes Fixierelement 11, sondern ein manuell betä-
tigbares Fixierelement vorgesehen ist, insbesondere ein
Exzenterklemmhebel oder eine in die Fixierstellung vor-
gespannte Rastnase o.dgl.. Auch damit wird eine kom-
plette Verriegelung der beiden Haubenteile 6a, 6b mit-
einander erreicht.
[0027] Angedeutet in Fig. 2 und gut zu erkennen rechts
in Fig. 3 ist eine Besonderheit der hier dargestellten Kon-
struktion, die darin besteht, daß dem gleichzeitig als Ba-
jonettverbindungsbauteil 10a ausgeführten Fixierele-
ment 11 ein Blockierelement 12 zugeordnet ist, durch
das eine Bewegung des zugeordneten Bajonettverbin-
dungsbauteils 10b formschlüssig blockiert ist, wenn das
Fixierelement 11 seine Fixierstellung einnimmt. Dieses
Blockierelement 12 ist im dargestellten Ausführungsbei-
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spiel einfach als kleiner, nach außen auftragender Steg
am zweiten Haubenteil 6b ausgeführt. Ist die das Fixier-
element 11 bildende Fixierschraube fest angezogen wor-
den, so liegt sie hinter dem Blockierelement 12 und eine
Drehung des zweiten Haubenteils 6b gegenüber dem
ersten Haubenteil 6a im Uhrzeigersinn ist durch das Blok-
kierelement 12 formschlüssig ausgeschlossen.
[0028] Fig. 2 und 3 zeigen weiter im Zusammenhang,
daß die beiden Haubenteile 6a, 6b gemeinsam eine
kreisscheibenförmige Schutzhaube 6 bilden, die in einer
Mittelebene oder einer dazu parallelen Ebene in die bei-
den Haubenteile 6a, 6b geteilt ist. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist das erste Haubenteil 6a gewisser-
maßen kreisscheibenförmig-topfförmig ausgestaltet,
während das zweite Haubenteil 6b als kreisscheibenför-
miger, flacher Deckel ausgeführt ist. In der Mitte des er-
sten Haubenteils 6a sieht man im übrigen die Durchtritts-
öffnung 13 für die Antriebswelle, auf der die Schleifschei-
be 5 aufgespannt ist.
[0029] Fig. 2 und 3 zeigen im Zusammenhang ferner,
daß eine Mehrzahl von Bajonettverbindungsbauteilen 10
am Rand der Haubenteile 6a, 6b über den Umfang im
wesentlichen gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel sind vier Bajonettver-
bindungsbauteile 10 einschließlich des Fixierelements
11, das gleichzeitig ja auch einen Pilzkopfzapfen bildet,
über den Umfang im wesentlichen gleichmäßig verteilt
angeordnet.
[0030] Auch bei der erfindungsgemäßen Schutzhaube
empfiehlt sich Stahlblech oder hochfester Kunststoff als
Material der beiden Haubenteile 6a, 6b, entsprechend
den Vorschlägen im Stand der Technik.

Patentansprüche

1. Schutzhaube für ein rotierendes Objekt, insbeson-
dere für eine Schleifscheibe einer Schleifmaschine,
mit einem ersten Haubenteil (6a) und einem zweiten
Haubenteil (6b), das am ersten Haubenteil (6a)
durch im Betrieb nicht verlierbare Verbindungsbau-
teile befestigt und, vorzugsweise nur unter Verwen-
dung eines Werkzeugs, vom ersten Haubenteil (6a)
lösbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die beiden Haubenteile (6a, 6b) durch Verdre-
hen oder lineares Verschieben relativ zueinander in
zwei unterschiedliche Positionen bringbar sind,
nämlich in eine Fixierposition, in der die Haubenteile
(6a, 6b) miteinander verbunden sind, und in eine Lö-
seposition, in der das zweite Haubenteil (6b) ohne
Verwendung eines Werkzeugs vom ersten Hauben-
teil (6a) lösbar ist, und
daß die Verbindungsbauteile als Bajonettverbin-
dungsbaueile (10) ausgeführt sind.

2. Schutzhaube nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daß die Bajonettverbindungsbauteile (10) als Pilz-
kopfzapfen (10a) und zugeordnete Schlüsselloch-
öffnungen (10b) ausgeführt sind.

3. Schutzhaube nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Bajonettverbindungsbauteile (10) als ab-
schnittsweise unterbrochene Nut-/Feder-Verbin-
dungen ausgeführt sind.

4. Schutzhaube nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,
daß mindestens ein Verbindungsbauteil alternativ
oder zusätzlich als werkzeugbetätigtes Fixierele-
ment (11), insbesondere als Fixierschraube, ausge-
führt ist.

5. Schutzhaube nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,
daß mindestens ein Verbindungsbauteil alternativ
oder zusätzlich als manuell betätigbares Fixierele-
ment (11), insbesondere als Exzenterklemmhebel
oder als in die Fixierstellung vorgespannte Rastna-
se, ausgeführt ist.

6. Schutzhaube nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet,
daß dem gleichzeitig als Bajonettverbindungsbau-
teil (10a) ausgeführten Fixierelement (11) ein Blok-
kierelement (12) zugeordnet ist, durch das eine Be-
wegung des zugeordneten Bajonettverbindungs-
bauteils (10b) formschlüssig blockiert ist, wenn das
Fixierelement (11) seine Fixierstellung einnimmt.

7. Schutzhaube nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
daß die beiden Haubenteile (6a, 6b) gemeinsam ei-
ne kreisscheibenförmige Schutzhaube (6) bilden,
die in einer Mittelebene oder einer dazu parallelen
Ebene in die beiden Haubenteile (6a, 6b) geteilt ist.

8. Schutzhaube nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß eine Mehrzahl von Bajonettverbindungsbautei-
len (10) am Rand der Haubenteile (6a, 6b) über den
Umfang im wesentlichen gleichmäßig verteilt ange-
ordnet sind.

9. Schutzhaube nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet,
daß die Haubenteile (6a, 6b) der Schutzhaube (6)
für eine Schleifscheibe (5) einer Schleifmaschine
ausgebildet sind und auf ihrem Umfang einen Aus-
schnitt (7) zum Heranführen von Schleifgut an die
Schleifscheibe (5) aufweisen.

10. Schutzhaube nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet,
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daß am Ausschnitt (7) eine einstellbare Auflage (8)
für Schleifgut angebracht ist.

11. Schutzhaube nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet,
daß am Ausschnitt (7) ein einstellbares Visier (9)
angebracht ist.

7 8 
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